
 

 

der Kreisstadt Olpe 

 
Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2026 

und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
1. Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2026 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 
17.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehen-
den Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
im Ergebnisplan mit  

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf   81.111.000 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  88.008.600 EUR 
 abzüglich globaler Minderaufwand von    1.700.000 EUR 
 somit auf    86.308.600 EUR  

im Finanzplan mit  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

 Verwaltungstätigkeit auf   75.218.000 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf   79.892.900 EUR 
  

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 
    10.313.000 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 
    25.987.600 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   
     10.000.000 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 
       7.023.000 EUR 

festgesetzt.   
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforder-
lich ist, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.  
  

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
47.120.000 EUR festgesetzt. 

§ 4 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtli-
chen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.197.600 EUR festge-
setzt. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 6 

 Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 in 
einer Hebesatzsatzung festgesetzt.  

 
 Rein deklaratorisch werden die Hebesätze der Realsteuern nachfolgend 

wiedergegeben: 
 
 1. Grundsteuer 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  
            250 v. H. 
 1.2  für die Grundstücke differenziert nach 
  a.) Wohngrundstücken (Grundsteuer B)        512 v. H. 
  b.) Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B)       995 v. H. 
 
 2. Gewerbesteuer             440 v. H. 
 

§ 7 
Haushaltssicherungskonzept 

        (entfällt) 
 

§ 8 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im 
Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird für die Kreisstadt Olpe 
auf 25.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 9 
(1) Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) an-

gebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- 
oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. 

(2) Im laufenden Haushaltsjahr können aus personalwirtschaftli-
chen Gründen vorübergehend Planstellen von Beamtinnen und 

Öffentliche Bekanntmachung 

 



 

 

Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie 
Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beam-
tinnen und Beamten besetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr 
wird der Stellenplan entsprechend angepasst.  

 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW 
dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Olpe mit Schrei-
ben vom 18.12.2025 angezeigt worden. Der Landrat hat die Anzeigefrist 
gem. § 80 Abs. 5 GO auf den 30.12.2025 verkürzt. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme 
 

vom 09.01.2026 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 
2026 gem. § 96 Abs. 2 GO NRW während der Dienststunden 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag          08:30 - 18:00 Uhr 
Freitag          08:30 - 12:30 Uhr 
 

im Rathaus Olpe, Franziskanerstr. 6, Zimmer 210, öffentlich aus und ist un-
ter der Adresse www.olpe.de im Internet verfügbar. 
 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht ordnungsgemäß durchge-
führt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt 
Olpe vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Olpe, den 08.01.2026 

T o b i as  S c h u l t e  
Bürgermeister 


